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Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Vorlagen-Nr.

1465-StR/2023

Fachbereich Fachdienst Aktenzeichen

Oberbürgermeiste
rin

01.3

Betreff

6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

frühere Vorlagen:

Beratungsfolge Status Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss Ö 05.12.2023
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 12.12.2023

Finanzielle Auswirkungen

keine haushaltsmäßige Berührung

Einnahmen Haushaltsstelle:

Ausgaben Haushaltsstelle: 05200.653000 Haushaltsjahr 2024 – siehe Begründung zur Beschlussvorlage 1422-StR/2022

HH-Mittel Lt. HH / NTHH d. lfd.

Jahres (aktueller Stand)

-EUR-

Haushaltausgaberest

-EUR-

Insgesamt

-EUR-

Ansatz Haushalt / Jahresrechnung

+ über-/außerplanmäßige Ausgaben

+ Deckungsmittel

Summe Haushaltsmittel

./. gesperrte Mittel

./. bereits verausgabte Mittel

./. gebundene Mittel

verfügbare Mittel

./. erforderliche Mittel lt. Beschluss

zusätzlich erforderliche Mittel /

noch zur Verfügung stehende Mittel
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
die 6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach entsprechend der Anlage 1.

II. Begründung:

Es wird auf die Beschlussvorlage zur Einbringung der 6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung
der Stadt Eisenach (Vorlagen-Nr.: 1422-StR/2023) verwiesen.

Für eine Änderung der Hauptsatzung ist gemäß § 20 Abs. 1 S. 4 Thüringer Kommunalordnung
die Mehrheit aller Mitglieder des Gemeinderates (19 Stimmen) erforderlich.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Entwurf der 6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach
Anlage 2 – Fließtextversion
Anlage 3 – Synopse
Anlage 4 – Thüringer Bekanntmachungsverordnung

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt

Ja

Nein

Siehe Anlage – Nachhaltigkeits-Check

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin


